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Zusammenfassung 

 

Obwohl das Einkommensteueraufkommen in Deutschland überwiegend durch die Besteuerung 

von Arbeitseinkommen generiert wird, werden steuerliche Entscheidungswirkungen, die von 

einer Besteuerung des Faktors Arbeit ausgelöst werden, in der deutschsprachigen ökonomi-

schen Steuerliteratur weitgehend vernachlässigt. In zwei aktuellen Übersichten zu den wich-

tigsten steuerlichen Literaturbeiträgen lassen sich lediglich 3-6% der Beiträge der Besteuerung 

von Arbeitseinkommen zuordnen. Der vorliegende Beitrag gibt daher einen Überblick über die 

wesentlichen Forschungsergebnisse zu Steuerwirkungen auf durch Arbeitseinsatz erzieltes Ein-

kommen, die in bisherigen Literaturübersichten weitgehend unbeachtet blieben. Hierbei lassen 

sich im wesentlichen zwei wichtige Forschungszweige identifizieren: Einerseits „Probleme und 

Effekte der Reallohnbesteuerung“ und andererseits „Steuerwirkungen auf anreizkompatible 

Managerentlohnungen“.  
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1. Die Besteuerung von Arbeitseinkommen: ein vernachlässigtes Problem 

 

Das Einkommensteueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland wird überwiegend durch 

die Besteuerung von Arbeitseinkommen generiert, während Steuern auf Kapitaleinkünfte einen 

deutlich geringeren Beitrag zum Steueraufkommen leisten. Auch wenn sich die exakte Relation 

zwischen Steuern auf Arbeitseinkünfte und Kapitaleinkünfte nicht ermitteln lässt, da die Ein-

kunftsarten des EStG nicht unmittelbar zwischen dem Einsatz von Arbeit und Kapital differen-

zieren, lässt die nach Einkunftsarten unterteilte Differenzierung in Abbildung 1 keinen Zweifel 

an der überragenden Bedeutung der Einkünfte aus nichtselbständiger und selbständiger Arbeit 

für das Aufkommen der Einkommensteuer in Deutschland. 

 

Abbildung 1: Gesamtbetrag der positiven und negativen Einkünfte nach Einkunftsarten für die Jahre 2001 bis 

2005. Quelle: Statistisches Bundesamt (2006-2010). 

 

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, für die veröffentlichte Daten zur Verfügung stehen, lag 

der Anteil der deklarierten Einkünfte aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, bei denen 

durch Arbeitseinsatz generiertes Einkommen dominiert, mit rund 827 Mrd. EUR (86%) bei 

weitem über den Einkünften aus Gewerbebetrieb mit rund 82 Mrd. EUR (8%) und den übrigen 

Einkunftsarten aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen, Land und Forstwirtschaft 

und sonstigen Einkünften mit insgesamt rund 55 Mrd. EUR (6%).  
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Trotz der besonderen Relevanz von Arbeitseinkommen für das Steueraufkommen in Deutsch-

land werden diese in der deutschsprachigen, wirtschaftswissenschaftlichen Steuerliteratur bis-

lang selten thematisiert, die sich vor allem der Besteuerung von Kapitaleinkommen widmet. 

Dass das wissenschaftliche Interesse an den ökonomischen Wirkungen der Besteuerung von 

Arbeitseinkommen weit hinter der Aufmerksamkeit zurückbleibt, die anderen steuerlichen 

Problembereichen gewidmet wird, ergibt sich aus den in den in Tabelle 1 aufgeführten aktuellen 

Literaturübersichten zu den wichtigsten steuerlichen Beiträgen wirtschaftswissenschaftlicher 

Autoren  sowohl in deutschsprachigen als auch englischsprachigen Publikationen, da sich le-

diglich 3-6% der Beiträge der Besteuerung von Arbeitseinkommen widmen.1 

 

Autoren Anzahl der unter-

suchten Beiträge 

Beiträge zu Arbeitsein-

kommen 

Hundsdoerfer/Kiesewetter/Sureth 

(2008) 

803 48 (6%)

Hanlon/Heitzman (2010) 432 15 (3%)

Tabelle 1: Anteil zur Besteuerung von Arbeitseinkommen in wichtigen Literaturübersichten 

Das Missverhältnis zwischen der dominierenden Bedeutung von Arbeitseinkommen für das 

Einkommensteueraufkommen einerseits und dem geringen Forschungsinteresse an der Besteu-

erung von Arbeitseinkommen in der deutschsprachigen Literatur andererseits wäre begründbar, 

wenn die Besteuerung des durch Arbeitseinsatz erzielten Einkommens steuersystematischen 

Neutralitätsidealen entspräche und daher keinen wissenschaftlichen Diskussionsbedarf begrün-

den würde. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die derzeitige Besteuerung von Arbeitseinkommen 

in Deutschland wegen beabsichtigter und unbeabsichtigter Steuerwirkungen eine Vielzahl al-

lokativer und distributiver Verzerrungen erzeugt, deren Konsequenzen wegen der Höhe des aus 

Arbeitseinkommen generierten Steuervolumens nicht unbeachtet bleiben können. 

 

Wenngleich vor allem im deutschsprachigen Bereich deutliche Defizite der Thematisierung der 

Besteuerung von Arbeitseinkommen festzustellen sind, ist in der englischsprachigen Literatur 

hierzu ein substanzieller und in der deutschen Literatur bislang wenig beachteter Forschungs-

zweig entstanden. Der folgende Beitrag setzt sich zum Ziel, einen aktuellen Überblick über die 

Probleme der Besteuerung von Arbeitseinkommen und die hierzu vorliegende wirtschaftswis-

senschaftliche Literatur zu geben, wobei insbesondere Probleme im Vordergrund stehen, die 

                                                      
1 Dies belegt auch die geringe Zahl an als Monographien verfasster Dissertations- und Habilitationsschriften zur 
Besteuerung von Arbeitseinkommen; vgl. Scheffel (1980); Wittenbrink (1996); Hüsing (2007); Elschner (2008). 
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sich aus der in Deutschland geltenden Rechtslage der Besteuerung verschiedener Lohnformen 

ergeben. Es werden neben der englischsprachigen Grundlagenliteratur auch jüngere deutsche 

betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Anreiztheorie und der Kor-

ruptionsforschung vorgestellt, die bislang noch nicht in den steuerlichen Literaturkanon einge-

gangen sind. Im Ergebnis wird gezeigt, dass die thematisch sensiblen Motive der Gewährung 

von Zuwendungen einzelner Entlohnungselemente eines breiten wissenschaftlichen Ansatzes 

bedürfen, um ihre Besteuerung in die Steuersystematik zu integrieren. 

Die Literatur zur Entlohnungsbesteuerung lässt sich im Wesentlichen in zwei wichtige For-

schungsbereiche unterteilen, die auch das Gliederungsschema dieses Beitrags bestimmen. Ab-

schnitt 2 gibt … die diskussionsbedürftigen Elemente des Arbeitseinkommens. Abschnitt 3  be-

schreibt ausführlich, welche Abgrenzungs-, Bewertungs- und Erfassungsprobleme mit der Be-

steuerung von durch den Arbeitgeber gewährten Fringe Benefits einhergehen und fasst die öko-

nomischen Effekte steuerlicher Entscheidungsverzerrungen durch eine Steuerbegünstigung 

derartiger Lohnbestandteile sowie bisherige empirische Erkenntnisse zusammen.  Abschnitt 4 

widmet sich dem Einfluss der Besteuerung auf die Gestaltung von Managerbezügen. In Ab-

schnitt 5 werden die Ergebnisse des Beitrags zusammengefasst.  

 

 

2. Ökonomische Effekte der Elemente des Arbeitseinkommens 

 

Aus ökonomischer Perspektive interessante Probleme der Besteuerung von Arbeitseinkommen 

ergeben sich aus Entscheidungswirkungen der Besteuerung auf die Entlohnungsformen, die 

wegen bestehender Substitutionsmöglichkeiten der Lohnelemente auch aus der Sicht des Ar-

beitgebers für die Kosten des Arbeitseinsatzes bestimmend sind, wenn die Lohnelemente hin-

sichtlich ihrer Abziehbarkeit bei der Gewinnermittlung des Unternehmens und ihrer Steuerbar-

keit beim Arbeitnehmer nicht korrespondierend behandelt werden.   

 

Hierfür ist auch die Tatsache entscheidend, dass die Erzielung von Arbeitseinkommen im Ge-

gensatz zu Kapitaleinkommen typischerweise mit der persönlichen Präsenz des Einkommens-

beziehers am Ort der Einkommenserzielung im Unternehmen verbunden ist, wodurch vielfälti-

gere Befriedigungsmöglichkeiten persönlicher Motivstrukturen geschaffen werden, deren steu-

erliche Wertung einen weiter angelegten wissenschaftlichen Ansatz erfordert, um immaterielle 

Aspekte der Einkommenserzielung in die Steuersystematik zu integrieren. 
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 2.1 Steuerwirkungen von Einnahmenelementen 

 

a) Steuerwirkungen auf Vergütungsstruktur und Arbeitseinsatz 

Steuern verursachen Substitutionseffekte, wenn einzelne Lohnelemente einer ungleichmäßigen 

steuerlichen Belastung unterliegen und gegeneinander ausgetauscht werden können. In der 

Folge können aufgrund der Nachfrage nach geringer besteuerten Lohnelementen sowohl die 

Arbeitseinsatzentscheidung als auch die Form der Vergütung des geleisteten Arbeitseinsatzes 

verzerrt werden. Die Einkommensbesteuerung von Lohnbeziehern ist hinsichtlich des Arbeits-

angebotes wegen der Substitution von besteuerter Arbeit und unbesteuerter Freizeit grundsätz-

lich nie entscheidungsneutral, was wegen zu hoher Kosten der Beobachtung des Freizeitnutzens 

jedoch von den Fisci weltweit hingenommen wird (vgl. Homburg 2010:153). Steuerwirkungen 

auf die Zusammensetzung der Lohnkomponenten treten auf, wenn  

 

 verschiedene Entgeltformen zu voneinander abweichenden Zeitpunkten besteuert wer-

den (Zeiteffekte), 

 

 die Aufwendungen für den Arbeitgeber und die Einnahmen der Lohnempfänger volu-

menmäßig nicht korrespondierend erfasst werden (Bemessungsgrundlageneffekte) 

 

 oder Lohnkosten und die Vergütung bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Einnah-

men generell unterschiedlichen Tarifen hinsichtlich der Steuer-Entlastung und  

-Belastung unterliegen (Tarifeffekte). 

 

Zeiteffekte treten vor allem dort auf, wo Arbeitseinkünfte durch Formen des Zwangssparens 

und freiwilliger Ersparnisbildung in die Zukunft verschoben werden und somit in Kapitalein-

künfte übergehen, wie etwa bei der betrieblichen Altersvorsorge, zu deren Bewältigung Unter-

nehmen Pensionsrückstellungen in Höhe von 250 Mrd. EUR gebildet haben. Zusätzlich hat die 

Besteuerung von Arbeitsentgelt, insbesondere bei realen Vergütungsbestandteilen regelmäßig 

Bemessungsgrundlagen- oder Tarifeffekte zur Folge: Zum einen kann der Betriebsausgabenab-

zug für einzelne Lohnelemente auf Seiten des Arbeitgebers eingeschränkt sein oder der Zufluss 

von Einnahmen auf Ebene des Arbeitnehmers von dessen vorsteuerlichem finanziellem Äqui-

valent der Entlohnung abweichen. Zum anderen werden bestimmte nicht-monetäre Zuwendun-

gen, die als Entgeltsurrogate fungieren, häufig mit niedrigeren pauschalen Tarifen besteuert als 

die dem regulären Einkommensteuertarif unterliegenden Bruttolöhne. 
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b) Steuerwirkungen auf die Wahl von Investitionsstandorten 

In zahlreichen Industrien stellt der Produktionsfaktor Arbeit einen erheblichen Kostenbestand-

teil dar, weshalb Steuern auf Arbeitseinkünfte die Rangfolge der Vorteilhaftigkeit von Investi-

tionsstandorten maßgeblich beeinflussen können. Einerseits bestimmt die Steuer- und Beitrags-

belastung von Arbeitsentgelt die Kosten des Arbeitgebers für grenzüberschreitende Perso-

nalentsendungen, die üblicherweise durch Netto-Lohn-Vereinbarungen charakterisiert sind 

(vgl. Elschner 2008; Endres/Spengel/Elschner 2005). Andererseits entscheidet die Arbeitsein-

kommensbesteuerung auch bei “Local Hires“ über Personalaufwand bzw. Attraktivität gegebe-

ner Bruttolöhne und damit die Qualität des Arbeitsangebotes (vgl. Elschner/Schwager 2005; 

Elschner/Overesch 2006). Steuern auf Arbeitseinkommen können folglich sowohl Verzerrun-

gen hinsichtlich der Wahl des Investitionsstandortes als auch der Entscheidung zwischen der 

Entsendung inländischer und der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte verursachen. Aus 

diesem Grund wurden die Steuer- und Abgabenbelastungen des Arbeitseinsatzes in den wich-

tigsten Industrieländern in mehreren Arbeiten intensiv untersucht (vgl. Heady 2004; Elschner 

2008 mit weiteren Nachweisen). Empirisch konnten Steuerwirkungen von Lohnsteuern auf die 

Wahl von Investitionsstandorten bislang jedoch nicht bestätigt werden (vgl. Büttner/Wamser 

2009). 

 

2.2 Steuerwirkungen von Ausgabenelementen 

 

Entsprechend dem “Netto-Prinzip“ sind alle Einnahmen um die für deren Erzielung getätigten 

Ausgaben (“Werbungskosten“) zu kürzen. Empirische Befunde belegen, dass die Abgrenzung 

von Werbungskosten unter allen steuerlichen Abgrenzungsfragen das strittigste Problem ist, 

das vor Finanzgerichten zur Sprache kommt.  

 

Während sich bei Kapitaleinkünften ein großer Literatursektor der Analyse der Bedingungen 

entscheidungsneutraler Gewinnermittlung gewidmet hat, ist eine auf Neutralitätspostulate ba-

sierte theoretische Begründung des Abzugs von Ausgabenelementen innerhalb des Netto-Prin-

zips nur rudimentär entwickelt wurden. Der Grund hierfür dürfte darin zu suchen sein, dass für 

die Untersuchung von Steuerwirkungen keine der Investitionsrechnung vergleichbaren standar-

disierten mikroökonomischen Modelle des Arbeitseinsatzes vorliegen, die hinsichtlich ihrer 

Differenziertheit der Vielfalt steuerrechtlicher Konfliktfälle genügen. Arbeitseinkünfte werden 
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innerhalb einer unüberschaubaren Vielfalt von Szenarios erzielt, die sich einer Verallgemeine-

rung entziehen, weshalb eine differenzierte Modellbildung aus Kostengründen unterbleibt 

(Hundsdoerfer 2002, Rimmler 2005). Lediglich der steuerliche Abzug von “moving expenses“ 

ist in der Literatur modelltheoretisch eingehend analysiert worden (Richter/Theile 1998, Rich-

ter 2006, König/Pendler 2009, Wrede 2000, 2001, 2009).  

 

In diesem Beitrag werden ausschließlich “echte“ Arbeitseinkünfte thematisiert, die vor allem 

durch Tarif- und Bemessungsgrundlageneffekte gekennzeichnet sind. Beiträge zur steuerlichen 

Behandlung der betrieblichen Altersvorsorge sowie vergütungshalber gewährter Stock Options 

und Mitarbeiterbeteiligungen, die insbesondere Zeiteffekte zum Gegenstand haben,  werden 

auch in der deutschen Literatur in einem weit ausgebauten Literaturzweig diskutiert, der sich 

mit Erfolg durchgehend aus der Besteuerung von Kapitaleinkommen übernommener For-

schungsmethoden bedient, da es sich letztlich bei den Formen der “deferred compensation“ um 

eine der Erzielung von Arbeitseinkommen folgende Erzielung von Kapitaleinkommen handelt. 

 

 

3. Probleme und Effekte der Reallohnbesteuerung 
 

Ein wesentlicher Anteil der Literaturbeiträge zur steuerlichen Erfassung von Arbeitseinkom-

men entfällt auf die Besteuerung realer Entgeltelemente, welche sich als sehr vielschichtiges 

Problem darstellt, da nicht nur die Frage, welche Arbeitgeberleistungen beim Arbeitnehmer 

besteuert werden sollten, sondern auch die Ermittlung von Bemessungsgrundlagen und die 

praktische Durchführung der Besteuerung besondere Schwierigkeiten bereiten. 

 

 
3.1 Motivation von Personalleistungen: Produktive, kompensatorische, freigebige und korrum-
pierende Personalleistungen 
 

Steuerrechtliche Tatbestände müssen sich grundsätzlich an den ökonomischen Zielgrößen von 

Steuersubjekten orientieren, damit Steuerausweichhandlungen vermieden werden. Aus diesem 

Grund stellen die meisten Steuersysteme eine Replikation ökonomischer Transaktionssysteme 

dar, die auf einer Besteuerung der ökonomischen Zielkategorien Einkommen, Konsum und 

Schenkungen basieren (vgl. Wagner 1991:89). Eine zielgenaue Abgrenzung der mit der Täti-

gung von Persoanlausgaben verfolgten Motive ist daher entscheidende Voraussetzung für die 

Funktionsfähigkeit von Steuersystemen. 
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Produktive und kompensatorische Personalleistungen 

In einkommensorientierten Steuersystemen stellt die Unterscheidung zwischen Ausgaben für 

die Einkommenserzielung einerseits und Ausgaben für die konsumtive Einkommensverwen-

dung andererseits traditionell eines der wichtigsten Abgrenzungsprobleme dar (vgl. Clotfelter 

1983) und ist gleichzeitig der häufigste Streitfall in den Urteilen deutscher Finanzgerichte 

(Wagner 2008). Nur die Ausgaben, die einer Erhöhung steuerpflichtiger Einkünfte dienen, dür-

fen die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage mindern, um eine steuerliche Entlastung priva-

ten Konsums zu vermeiden. Arbeitseinkommen sind in besonderem Maße von derartigen Ab-

grenzungsschwierigkeiten betroffen, da Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Gestaltung von 

Entlohnungsvereinbarungen nicht auf monetäre Vergütungsbestandteile beschränkt sind, son-

dern auch Realgüter als Entgeltsurrogate vereinbaren können, die bei persönlicher Präsenz von 

Arbeitnehmern im Unternehmen eine arbeitgeberfinanzierte Verlagerung von Arbeitnehmer-

konsum vom Haushalt auf die Unternehmensebene ermöglichen („consumption on the job“). 

In Anbetracht der substitutiven Beziehung zwischen finanziellem Entgelt und Reallohnelemen-

ten sowie einer zunehmenden Bedeutung von Fringe Benefits in Arbeitsverträgen seit den 80er 

Jahren begann eine intensive Diskussion der steuerlichen Erfassung nicht-monetärer Entgelt-

bestandteile. Seither ist die Steuerfreiheit von durch Lohnverzicht finanziertem Arbeitnehmer-

konsum nicht nur Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren gewesen (vgl. Lang 1999:437), 

sondern auch in der ökonomischen Literatur intensiv thematisiert worden (vgl. u.a. o.V. 1976; 

Nolan 1977; Clotfelter 1979; Halperin 1984; Halperin/Tzur 1985a; Katz/Mankiw 1985; Turner 

1987). 

 

In ökonomischer Hinsicht muss unterschieden werden zwischen produktiven Personalleistun-

gen, die der Arbeitgeber zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gewährt, um die Produkti-

vität der Arbeitnehmer zu steigern, und kompensatorischen Personalleistungen, die lediglich 

Konsumnutzen für die begünstigten Arbeitnehmer darstellen und als Lohnersatz dienen (Wag-

ner 1992:292 f.). Produktive Personalleistungen besitzen keinen Konsumnutzen für die Arbeit-

nehmer und sollten folglich deren steuerpflichtiges Lohneinkommen nicht erhöhen. Sie dienen 

der Produktivitätssteigerung und führen hierdurch zu höheren steuerpflichtigen Arbeitgeberge-

winnen, weshalb sie als investive Ausgaben gewinnmindernd geltend gemacht werden können. 

Im Gegensatz hierzu dürfen kompensatorische Sachleistungen zwar ebenso wie übliche Brut-

tolöhne den Gewinn des Arbeitgebers mindern, dürfen jedoch auf Ebene des Arbeitnehmers 
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einer steuerlichen Erfassung nicht entgehen. Die Trennung zwischen produktiven und kompen-

satorischen Sachleistungen ist nicht immer völlig eindeutig, da auch gemischte Zuwendungen 

denkbar sind (Wochenendseminare, Sport- und Kulturevents), die sowohl eine Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen zum Ziel haben, als auch persönlichen Konsumnutzen für den Arbeit-

nehmer stiften (vgl. Clotfelter 1979; Hundsdoerfer 2002:314). 

 

Orientiert sich das Steuerrecht nicht an diesen ökonomischen Kategorien, und unterwirft es 

kompensatorische Sachbezüge nicht der Einkommensteuer, werden Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer dazu veranlasst, regelbesteuerte Barlöhne durch steuerfreie Sachleistungen zu substitu-

ieren. Wie in der Literatur gezeigt wird (Macnaughton 1992), können Steuervorteile dabei ei-

nerseits durch direkte Sachzuwendungen des Arbeitgebers genutzt werden oder andererseits, 

insbesondere bei gemischten Sachleistungen, durch Zurverfügungstellung seitens des Arbeit-

nehmers und Aufwendungsersatz durch den Arbeitgeber. Eine Ermittlung der steuerlichen Vor-

teile steuerfreier Sachleistungen setzt jedoch zunächst eine Bestimmung der Steuerbelastung 

der alternativen Barlohnvergütung voraus. Hierbei sind sowohl die Belastungen des Arbeitge-

bers als auch des Arbeitnehmers zu berücksichtigen (vgl. Scholes et al. 2009). Eine modellthe-

oretische Herleitung der Durchschnitts- und Grenzbelastung des Arbeitsentgelts aus Steuern 

und Sozialversicherungsabgaben, die Vorteilhaftigkeitsvergleiche von Substitutionsvereinba-

rungen ermöglicht, liefern Hundsdoerfer/Sommer (2005).  Elschner/Schwager (2005) ermitteln 

die Gesamtbelastung der Arbeitnehmerentlohnung in den größten europäischen Volkswirt-

schaften und den USA auch empirisch. Ob sich steuervermeidende Lohnumwandlungen loh-

nen, hängt dabei allerdings auch von nichtsteuerlichen Faktoren ab. Zax (1988) ermittelt durch 

Lohnsubstitution mögliche Steuervorteile in Abhängigkeit von unterschiedlichen Steuersätzen 

und Arbeitnehmerpräferenzen für Sachleistungen; Halperin/Tzur (1985a) zeigen, wann derar-

tige Umwandlungen unter institutionellen Grenzen wie Mindestlöhnen und Betriebsprüfungen 

ein lohnendes Element steuerplanerischer Entgeltpolitik sein können, und Hüsing (2007) the-

matisiert intensiv, inwieweit die Wahrnehmung des Arbeitnehmers von Konsumnutzen und 

Steuer- und Beitragsbelastung von Entgeltsurrogaten die Vorteilhaftigkeit und praktische Um-

setzung der Lohnsubstitution beeinträchtigt. 

 

Freigebige und korrumpierende Personalleistungen 

Neben produktiven und kompensatorischen Sachleistungen, also Ausgaben zur Einkommens-

erzielung durch den Arbeitgeber sowie Konsumausgaben durch den Arbeitnehmer, sind bislang 
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nur in wenigen Literaturbeiträgen beachtete, weitere Kategorien für die Einordnung von Zu-

wendungen von Arbeitgebern an Arbeitnehmer zu differenzieren.  

 

Zum einen können Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei entsprechendem 

Grad persönlicher Verbundenheit neben der arbeitsvertraglich organisierten, beruflichen Ebene 

auch eine private Ebene aufweisen, so dass auch freigebige Schenkungen durch den Arbeitge-

ber aufgrund diverser Verpflichtungsmotive denkbar sind, die nicht in Erwartung einer Gegen-

leistung erbracht werden. In einem Einkommensteuersystem wären derartige Leistungen weder 

als eine die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage des Arbeitgebers mindernde Ausgabe noch 

als vom Arbeitnehmer zu versteuernde Einnahme zu verstehen. Eine steuerliche Erfassung 

käme allenfalls im Rahmen der Schenkungsteuer in Betracht (vgl. Hartmann 1997, 2000). 

Rechtsprechung und Verwaltung unterstellen jedoch bei Leistungen des Arbeitgebers an den 

Arbeitnehmer grundsätzlich, dass diese „durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst“ 

sind und sich „im weitesten Sinne als eine Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der in-

dividuellen Arbeitskraft“ erweisen (Lang 1999:437). Mit der pauschalen Verneinung freigebi-

ger Zuwendungen durch den Arbeitgeber wird zwar Steuervermeidung innerhalb des Kollektivs 

ermöglicht, solange der Steuersatz des Arbeitgebers den des Arbeitnehmers übersteigt und au-

ßerdem eine schenkungssteuerliche Belastung umgangen werden kann. Doch werden die admi-

nistrativen Kosten einer eingehenden Motivabgrenzung zwischen freigebigen und kompensa-

torischen Zuwendungen die möglichen Steuerausfälle häufig übersteigen, so dass aus fiskali-

schen Effizienzgesichtspunkten weiterhin die Erfassung derartiger Leistungen innerhalb der 

Einkommensteuer sinnvoll erscheint. Aus diesem Grund werden diese Leistungen hier nicht 

weiter diskursiv ausgefaltet. 

 

Zum anderen sind die Konsummöglichkeiten durch Arbeitnehmer nicht auf die Unternehmens-

ebene des eigenen Arbeitgebers beschränkt, sondern umfassen auch Zuwendungen anderer Un-

ternehmer, wie beispielsweise Kunden und Geschäftspartner des Arbeitgebers. Auch hier sind 

sowohl produktive und freigebige als auch kompensatorische Zuwendungen möglich. Zwar 

steht der Arbeitnehmer dann nicht in einer direkten, vertraglichen Leistungsbeziehung zu dem 

die Leistung gewährenden Dritten, doch kann einerseits eine faktische Leistungsbeziehung be-

stehen, wie etwa bei Vertriebspartnern, bei denen der Arbeitnehmer als Vermittler den Distri-

butionswegen des Herstellers zwischengeschaltet ist oder andererseits durch Vereinbarung mit 

dem Arbeitgeber, einen Teil dessen Lohnkosten zu übernehmen, wie etwa Kellner in einem 

Restaurant, die infolge erwarteter Trinkgelder einen geringeren Lohn erhalten (vgl. Crezelius 
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1986) oder Arbeitnehmer, die durch Rahmenabkommen Belegschaftsrabatte von Geschäfts-

partnern des Arbeitgebers erhalten (vgl. Rodewald/Pohl 2008; Albert 2009).  

 

Überdies kommt bei derartigen Sachbezügen von Dritten noch eine weitere Zuwendungskate-

gorie in Betracht. Infolge asymmetrischer Informationsverteilung zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer sind Arbeitnehmer teilweise in der Lage, ihren diskretionären Handlungs- und 

Entscheidungsspielraum entgegen den Arbeitgeberinteressen zum eigenen Vorteil zu nutzen, 

ohne sich an den Nachteilen für den Arbeitgeber beteiligen zu müssen. Sachzuwendungen von 

Geschäftspartnern des Arbeitgebers und hierbei insbesondere “Hospitality“- Leistungen kön-

nen daher in der Absicht gewährt werden, den Arbeitnehmer zu einer den Interessen des Zu-

wendenden entsprechenden Entscheidung zu bewegen, die nicht der optimalen Strategie des 

Arbeitgebers entspricht. Auch hierbei handelt es sich grundsätzlich um investive Ausgaben zur 

Einkommenserzielung durch den Dritten, da sich dieser wirtschaftliche Vorteile infolge der 

Zuwendung erhofft (Voßmerbäumer 2012a). Trotz der weitgehenden Wertneutralität des Steu-

errechts ist das objektive Nettoprinzip an dieser Stelle in zahlreichen Staaten durchbrochen, um 

einen Beitrag zur Bekämpfung der Korruption zu leisten (vgl. OECD 2011:22). Ausgaben für 

korrumpierende Zuwendungen dürfen die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage des Zuwen-

denden daher nicht mindern. Einer steuerlichen Erfassung auf Ebene des Empfängers steht dies 

allerdings nicht entgegen. 

 

3.2 Bewertungsprobleme 

 

Neben der Identifikation steuerpflichtiger kompensatorischer Sachbezüge verursacht auch die 

Bewertung lohnersetzender Sachzuwendungen Schwierigkeiten bei der steuerlichen Erfassung 

derartiger Leistungen. 

 

Grundsätzlich kommen drei verschiedene Wertansätze für die Bewertung arbeitgeberfinanzier-

ter Sachbezüge in Betracht: Die Aufwendungen des Arbeitgebers, die Zahlungsbereitschaft des 

Arbeitnehmers und der Marktpreis der Leistungen (vgl. Romans/Floss 1990). Während zu Be-

ginn der Diskussion über eine steuerliche Erfassung von Arbeitnehmer-Sachzuwendungen vor 

allem aufgrund von Gerechtigkeitsüberlegungen eine Besteuerung anhand der subjektiven 

Wertschätzung des Arbeitnehmers gefordert wurde (vgl. Guttentag/Leonard/Rodewald 1953), 

hat die von der Leitidee einer entscheidungsneutralen Besteuerung geprägte ökonomische For-

schung in den 80er Jahren auch aus Effizienzgesichtspunkten Grundsätze für die Bewertung 
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von realen Lohnbestandteilen entwickelt (vgl. Nolan 1977; Halperin 1984). In einem einfachen 

Modell, in dem ein Arbeitgeber zwischen einer Entlohnung in monetären und nicht-monetären 

Vergütungselementen wählen kann, zeigen Clotfelter (1979) und Katz/Mankiw (1985), dass  

Sachleistungen in Höhe des Betrags, den der Arbeitnehmer für diese am Markt zu zahlen bereit 

wäre, in dessen steuerpflichtige Lohneinkünfte einfließen sollten, um Verzerrungen der Vergü-

tungsstruktur zu vermeiden. Unter der Annahme vollständiger Informationen über die Arbeit-

nehmerpräferenzen würde der Arbeitgeber Sachbezüge, die allein als Lohnkompensation die-

nen und keine Produktivitätssteigerungen bewirken, solange ausdehnen, bis die Grenzkosten 

dem Grenznutzen des Arbeitnehmers entsprechen, da dieser nur insoweit zu einem den Arbeit-

geberaufwendungen äquivalenten Lohnverzicht bereit wäre. Daher könnten in diesem Fall auch 

die Grenzkosten des Arbeitgebers als Bemessungsgrundlage dienen. Hundsdoerfer (2002) er-

gänzt allerdings, dass sich die Bewertung am Marktpreis orientieren sollte, wenn die Zahlungs-

bereitschaft des Arbeitnehmers diesen übersteigt, um eine Besteuerung der Konsumentenrente 

auszuschließen. Im Gegensatz hierzu argumentiert Brooks (2004), dass die Einkommensteuer 

auch einer Förderung der Allokationseffizienz diene, weshalb der Marktpreis der Sachleistun-

gen auch dann die Steuerbelastung determinieren müsse, wenn dieser die Zahlungsbereitschaft 

übersteige, damit Arbeitnehmer, die Sachbezüge geringer wertschätzen als die Bewertung der 

Leistungen am Markt, von einer Realgüterentlohnung abgehalten werden.    

 

Die Ermittlung entscheidungsneutraler Bemessungsgrundlagen kann jedoch ohnehin nur als 

sinnvolles Kriterium für das Design von Besteuerungsgrundsätzen dienen, solange von einem 

gegebenen individuellen Arbeitseinsatz ausgegangen wird oder sich die konkurrierenden Ent-

lohnungsalternativen hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Arbeitseinsatz entsprechen. Wird be-

rücksichtigt, dass Arbeitnehmer die Intensität ihres Arbeitseinsatzes frei wählen können, lösen 

Einkommensteuern grundsätzlich immer Substitutionseffekte aus, da weder das Arbeitsleid 

steuermindernd geltend gemacht werden kann, noch der Freizeitnutzen einer steuerlichen Er-

fassung zugänglich ist (vgl. Homburg 2010:153). In diesem Fall muss auf Neutralität im stren-

gen Sinne verzichtet werden, und die Besteuerung muss sich auf das Ziel einer möglichst effi-

zienten Verzerrung beschränken. Halperin (1984) argumentiert daher, dass steuerfreie Sach-

leistungen als Korrektiv negativer Anreizeffekte von Lohnsteuern auf den Arbeitseinsatz ge-

nutzt werden können, was von Halperin/Tzur (1985b) auch modelltheoretisch hergeleitet wird. 

Voßmerbäumer (2011) zeigt außerdem, dass bei vorliegender Komplementarität zwischen 

Sachzuwendungen und Arbeitseinsatz, wie beispielsweise bei Betriebskindergärten, deren Zur-

verfügungstellung es dem Arbeitnehmer ermöglicht, länger zu arbeiten, weil er sich nicht um 
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seine Kinder kümmern muss, es entscheidend darauf ankommt, den Arbeitnehmer nicht durch 

eine hohe Besteuerung von der Inanspruchnahme derartiger Leistungen abzuhalten. Während 

eine Besteuerung anhand der Zahlungsbereitschaft zwangsläufig an der Häufigkeit der Nutzung 

der Leistungen ausgerichtet werden müsste, können die Kosten dann als Bemessungsgrundlage 

hinsichtlich der Nutzung entscheidungsfix sein und damit eine effizientere Besteuerung ermög-

lichen als die aus Neutralitätsüberlegungen resultierende Besteuerung anhand der Zahlungsbe-

reitschaft.  

 

Eine Bewertung anhand der subjektiven Zahlungsbereitschaft des Arbeitnehmers ist praktisch  

ohnehin kaum durchführbar. Aus diesem Grund wird in den meisten Ländern auf Surrogatgrö-

ßen zur Steuerbemessung ausgewichen. Besondere Bewertungsmethoden wurden hierbei vor 

allem für vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Dienstwagen entwickelt, die der Arbeitneh-

mer auch für Privatfahrten nutzen kann (vgl. Næss-Schmidt/Winiarczyk 2009:5). Dementspre-

chend zahlreiche Beiträge untersuchen anhand modelltheoretischer Vorteilhaftigkeitsverglei-

che zwischen Barlohn und Dienstwagen die unterschiedlichen Regelungen zur Dienstwagen-

besteuerung in Deutschland (vgl. grundlegend Hundsdoerfer 2002:223-291 sowie Bauer/v. 

Werder 1982; Diekmann et al. 2011) und Großbritannien (vgl. Ashworth/Dilnot 1987). 

Gratz/Schaum (1987), Büchter (1988) und insbesondere Macnaughton (1992) sowie Witten-

brink (1996) berücksichtigen überdies, dass der Arbeitnehmer auch seinen Privatwagen für 

Dienstfahrten einsetzen kann und hierfür vom Arbeitgeber entschädigt wird, was unter anderem 

aufgrund des steuerfreien Veräußerungsgewinns günstiger sein kann als die Dienstwagenge-

stellung durch den Arbeitgeber. De Borger/Wuyts (2011) diskutieren, wie die Besteuerung von 

Dienstwagen als Instrument zur Regulierung der Verkehrsbelastung genutzt werden kann und 

leiten modelltheoretisch eine optimale steuerliche Diskriminierung von Dienstwagen her, die 

als (imperfektes) Substitut einer in der Praxis schwer umzusetzenden „congestion tax“ dienen 

kann. 

 

Die Ermittlung steuerlicher Bemessungsgrundlagen, die subjektive Wertschätzungen von Ar-

beitnehmern approximieren, um steuerliche Planungsmöglichkeiten zu reduzieren, erfordern  

allerdings umfangreiche Deklarationspflichten durch die Steuerpflichtigen, die mit entspre-

chenden Erhebungskosten einhergehen. Empirische Ergebnisse zu steuerlichen Deklarations-

kosten für Lohnnebenleistungen aus Australien, wo die Besteuerung von derartigen Entgeltele-

menten durch eine eigenständige „Fringe Benefits Tax“ (FBT) geregelt ist, deren Befolgungs-

kosten getrennt von jenen für die normale Lohnsteuer ermittelt werden können, zeigen, dass 
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Sachbezüge überdurchschnittlich hohe Steuererhebungskosten verursachen können, die insbe-

sondere auf Bewertungsschwierigkeiten zurückzuführen sind. Pope/Fayle/Chen (1993) ermit-

teln einen Anteil der Deklarationskosten am Steueraufkommen für die FBT von 10,9%, wohin-

gegen sie für die Erhebung der Lohnsteuer (PAYE) nur ein Verhältnis von 1,4% errechnen. 

Nach Evans et al. (1997) belaufen sich die Befolgungskosten für die FBT sogar auf 17,1% des 

Steueraufkommens, gegenüber 2,5% für die PAYE. Dies entspricht den Befragungsergebnissen 

von Lyons/Ward (2005), die ebenfalls einen hohen Deklarationsaufwand für die zuwendenden 

Unternehmen dokumentieren. 

 

3.3 Erhebungstechnische Alternativen 

 

Die Formulierung von Normen zur Besteuerung von Sachleistungen bleibt jedoch insgesamt 

wirkungslos, wenn es in der praktischen Anwendung nicht gelingt, eine steuerliche Erfassung 

sicherzustellen (vgl. Brooks 2004). Für Deutschland schätzen LSt-Außenprüfer, dass bis zu 2/3 

der durch Arbeitgeber gewährten realen Lohnbestandteile von den Steuerpflichtigen nicht de-

klariert werden (vgl. Albert 2005). Ähnlich Vollzugsdefizite wurden ebenfalls vom Bundes-

rechnungshof festgestellt, der insbesondere bei Zuwendungen an Geschäftspartner und deren 

Arbeitnehmer erhebliche Erfassungsprobleme bemängelt (vgl. BT-Drucksache 16/160:162). Um 

Steuerausfälle zu vermeiden, greifen Fisci weltweit daher vermehrt auf eine pauschale Steuer-

erhebung auf Ebene des Arbeitgebers zurück (vgl. Warren 2006, S.11). Wie Lloyd/McDonald 

(1986) zeigen, ist es aus ökonomischer Perspektive ohne Bedeutung, ob die Steuer vom Arbeit-

nehmer oder vom Arbeitgeber gezahlt wird. Parmenter (1986) weist jedoch darauf hin, dass 

dies nur gilt, solange sich Bruttolöhne entsprechend anpassen lassen. Während Australien be-

reits 1986 eine pauschale Fringe Benefits Tax eingeführt hat (vgl. Marks 1986), ist die Besteu-

erung von Sachzuwendungen in Deutschland erst seit 2007 in dem neu geschaffenen § 37b 

EStG geregelt. Dieser ermöglicht den zuwendenden Unternehmen, die Steuerbelastung der Zu-

wendungsempfänger durch Übernahme einer pauschalen Steuer in Höhe von 30% auf die Kos-

ten der Zuwendung inkl. USt abzugelten. Voßmerbäumer (2010) und (2012a) zeigt, dass die 

Pauschalierung zwar einerseits eine effiziente Steuererhebung ermöglicht, die insbesondere bei 

Zuwendungen an unternehmensexterne Empfänger die Diskretion bei Einladungen zu Hospita-

lity-Veranstaltungen wahrt, doch dass andererseits Substitutionsanreize geschaffen werden, da 

der pauschale Tarif einen Netto-Steuersatz darstellt und somit effektiv nur 
,ଷ

ଵ,ଷ
ൌ 23,08% be-

trägt. Außerdem werden die Sachleistungen, sofern sie Arbeitnehmern von Dritten gewährt 

werden, von der sozialversicherungsrechtlichen Beitragspflicht befreit, so dass sich Arbeitgeber 
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und Arbeitnehmer durch lohnersetzende Sachleistungen beachtliche Gestaltungsspielräume zur 

Senkung der Gesamtbelastung aus Einkommensteuern und Sozialversicherungsbeiträgen bie-

ten (vgl. Martini/Collins/Rickard 1986 für Australien). Der durch die Tarifpauschale geschaf-

fenen Möglichkeit zur Steuervermeidung durch Lohnsubstitution war sich auch der Gesetzge-

ber bewusst, weshalb er deren Anwendungsbereich auf Leistungen begrenzt hat, die „zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Entgelt“ gewährt werden. Wagner (2008) und Voßmerbäumer 

(2010, 2012a) weisen darauf hin, dass die Pauschalierungsbeschränkung in der praktischen An-

wendung eher wirkungslos bleiben wird, da sie einer entsprechenden Anpassung von Brutto-

zahlungen weitgehend hilflos gegenüber steht. Zur wirksamen Vermeidung von Steueraus-

weichhandlungen müsste daher die Tarifpauschale dem Spitzensteuersatz angenähert werden. 

Stephens (1993) weist jedoch für Neuseeland nach, dass dies einen Rückgang von Sachleistun-

gen für Geringverdiener zur Folge hat. 

 

Eine Verringerung von Erhebungskosten durch Verlagerung der Besteuerung von Sachbezügen 

kann ebenso durch eine Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs für den Arbeitgeber er-

reicht werden. Diese Erhebungsform kommt beispielsweise in Israel zur Anwendung. Hunds-

doerfer (2002) schlägt dies insbesondere für Kollektivgüter vor, die einer Vielzahl von Arbeit-

nehmern im Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Elkins (2005) weist jedoch darauf hin, dass 

die Aufkommenseffekte eines eingeschränkten Betriebsausgabenabzugs von denen einer (pau-

schalen) Steuer auf die gewährten Sachleistungen abweichen können, wenn Tarifdifferenzen 

vorliegen und Arbeitgeber Verluste erwirtschaften oder steuerbegünstigt sind. Neben niedrige-

ren Erhebungskosten kann eine Steuerverlagerung auf den Arbeitgeber auch ökonomische Ef-

fizienzgewinne ermöglichen. Wie Voßmerbäumer (2011) nachweist, kann durch eine Steu-

erübernahme durch den Arbeitgeber bei Sachleistungen, die über Anreizwirkungen zur Steige-

rung des Arbeitseinsatzes verfügen und nutzungsabhängige Kosten verursachen, sowohl ein 

höherer Output als auch ein höheres Gesamtsteueraufkommen erreicht werden. 

 

Neben den Substitutionsanreizen infolge des niedrigen Tarifs zeigt Voßmerbäumer (2012a) 

noch einen weiteren unerwünschten Effekt der seit 2007 in Deutschland geltenden Option zur 

pauschalen Steuerübernahme durch den Zuwendenden auf. Leistungen an Geschäftspartner und 

deren Arbeitnehmer  können auch korrumpierende Zuwendungsmotive zugrunde liegen. Auf-

wendungen für derartige Zuwendungen dürfen die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage des 

Zuwendenden grundsätzlich nicht mindern, doch scheitert ein Verbot des Ausgabenabzugs zu-

meist daran, dass der Zuwendungstatbestand nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. 
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Wirksamer war in diesem Fall zumeist das Abzugsverbot gemäß § 160 AO, das die Ausgaben 

nur unter der Voraussetzung als Betriebsausgabenabzug anerkennt, dass die Empfänger der Zu-

wendungen benannt werden. Da dies in der Regel nicht im Interesse der Zuwendungsparteien 

ist, konnten die Leistungen in der Regel nicht steuermindernd geltend gemacht werden. Mit der 

die Diskretion wahrenden Steuerübernahme durch den Zuwendenden wird die Empfängerbe-

nennung jedoch überflüssig (vgl. Preising/Kiesel 2007), so dass auch korrumpierende Zuwen-

dungen bei fehlender Nachweisbarkeit einer strafrechtlich inkriminierten Zuwendungstat als 

Betriebsausgaben abziehbar werden. Das Entdeckungsrisiko für die Zuwendungsempfänger 

dürfte dadurch deutlich reduziert worden sein, was sich auch in einer entsprechenden Wirkung 

auf die Bereitschaft zur Annahme derartiger Zuwendungen niederschlagen könnte. 

 
3.4 Ökonomische Wirkungen 

 

Verletzungen steuerlicher Entscheidungsneutralität infolge einer gegenüber üblichen Brutto-

löhnen niedrigeren Besteuerung von Sachleistungen können sowohl allokative als auch distri-

butive Effekte zur Folge haben, die entscheidend davon abhängen, wer den Vorteil aus der 

Steuerbegünstigung erhält. Ob der Arbeitnehmer als Empfänger der Sachleistung auch tatsäch-

lich Nutznießer der steuerlichen Vorteile wird, bestimmt sich grundsätzlich als Ergebnis der 

Verhandlungslösung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (vgl. Collins 1988). Denkbar ist 

ebenso, dass der Arbeitgeber von der Steuerbegünstigung profitiert, indem er bei konstantem 

Nettonutzen des Arbeitnehmers seine Lohnkosten senkt (vgl. Zax 1988). Daneben sind auch 

Zwischenlösungen denkbar (vgl. Wagner 1992:293). Turner (1989) argumentiert auf Grund-

lage eines partiellen Gleichgewichtsmodells, dass der Arbeitnehmer regelmäßig den Großteil 

des Steuervorteils vereinnahmen kann. Dem widersprechen allerdings die empirischen Ergeb-

nisse von Hüsing (2007), die belegen, dass Arbeitnehmer den steuerlichen Vorteil von Barloh-

numwandlungen vielfach falsch einschätzen. 

 

Allokative Effekte 

Allokative Verzerrungen durch steuerplanerisch motivierte Lohnsubstitution können auf Ar-

beitsmärkten und auf Gütermärkten auftreten. Sofern es Arbeitnehmern gelingt, den Vorteil aus 

der Steuerbegünstigung zu vereinnahmen, werden sie bevorzugt Vertragsverhältnisse mit Ar-

beitgebern eingehen, die zum Angebot für sie besonders attraktiver Nebenleistungen in der 

Lage sind. Aufgrund inhomogener subjektiver Präferenzen entstehen dann ineffiziente Klien-

teleffekte und ein übermäßiges Arbeitsangebot in den entsprechenden Branchen (vgl. o.V. 
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1976:1143; Wagner 1992:294). Im Gegensatz hierzu zeigen Halperin/Tzur (1985b), dass abge-

sehen von relativen Allokationsineffizienzen zwischen Arbeitgebern mit unterschiedlichen 

Möglichkeiten zum Angebot von Nebenleistungen, Steuerbegünstigungen von Sachbezügen 

auch positive Arbeitsangebotseffekte haben können, da sie die negativen Anreizwirkungen von 

Lohnsteuern teilweise ausgleichen. Entfallen die Steuervorteile hingegen auf den Arbeitgeber, 

bewirken die steuerlichen Begünstigungen komparative Kostenvorteile für Unternehmen mit 

entsprechenden Möglichkeiten zur Lohnsubstitution, die eine ineffiziente Arbeitsnachfrage zur 

Folge haben können (vgl. Brooks 2004:266).  

 

Auf dem Gütermarkt führt die durch die steuerinduzierte Verbilligung hervorgerufene zusätz-

liche Nachfrage nach arbeitgeberfinanzierten Sachleistungen zu einer Verzerrung des Preisge-

füges und einem Überangebot derartiger Güter (vgl. Clotfelter 1979; Brooks 2004:266 f.).  

Darüber hinaus weist Johnson (1979) darauf hin, dass es zu unerwünschtem „social waste“ 

kommt, wenn Arbeitnehmer infolge der Steuerbegünstigung Sachleistungen durch Verzicht auf 

regelbesteuerte Lohnbestandteile erwerben, denen sie keinen Wert in Höhe der vom Arbeitge-

ber aufgewendeten Kosten beimessen und Lohnsubtitution auch bei geringer Zahlungsbereit-

schaft des Arbeitnehmers sinnvoll sein kann (vgl. Zax 1988). Einen umfassenden Überblick 

über die allokativen Effekte der steuerlichen Begünstigungen für vom Arbeitgeber gewährte 

Krankenversicherungsleistungen im US-amerikanischen Gesundheitswesen bieten Pauly 

(1986) und Gruber (2002).  

 

Distributive Effekte 

Verteilungsfolgen steuerlicher Regelungen lassen sich in horizontale und vertikale Steuerge-

rechtigkeit differenzieren, wobei horizontale Gerechtigkeit eine Besteuerung beschreibt, bei der 

Steuerpflichtige mit übereinstimmenden Bruttolöhnen einen identischen Netto-Nutzen erzielen 

und vertikale Gerechtigkeit auf eine höhere Steuerbelastung von Steuersubjekten mit höherem 

Bruttoeinkommen abzielt (vgl. Simons 1938:30). Auch wenn unter ökonomischen Autoren um-

stritten ist, inwieweit das Ideal horizontaler Steuergerechtigkeit überhaupt erreichbar ist, da 

dieses eine Besteuerung voraussetzt, die den individuellen Wertvorstellungen aller Steuer-

pflichtigen gerecht wird (vgl. Feldstein 1976:83; Musgrave (1976):14f.), besteht Einigkeit dar-

über, dass Regierungen zur Wahrung der Akzeptanz des Steuersystems grundsätzlich eine 

gleichmäßige Belastung der Steuersubjekte anstreben sollten (vgl. Falkinger 1995).  Eine Steu-

erbegünstigung von Sachbezügen hat bei uneinheitlich verteilten Möglichkeiten zum Angebot 
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von Sachleistungen bzw. heterogenen Arbeitnehmerpräferenzen jedoch zwangsläufig Verlet-

zungen horizontaler Steuergerechtigkeit zur Folge. Verbleibt der Steuervorteil beim Arbeitneh-

mer, erzielen Arbeitnehmer mit einem hohen Anteil begünstigter Sachbezüge einen höheren 

Nutzen nach Steuern als Arbeitnehmer, die bei gleichen Bruttolöhnen überwiegend mit mone-

tären Entgeltbestandteilen vergütet werden (vgl. Turner 1989). Clotfelter (1979) argumentiert 

zwar, dass sich die Unterschiede durch Anpassung der Bruttolöhne ausgleichen, doch setzt dies 

einerseits perfekt funktionierende Arbeitsmärkte voraus (vgl. Brooks 2004:262 f.), und ande-

rerseits wird somit nur eine Verlagerung der Steuervorteile auf den Arbeitgeber bewirkt, die 

ebenfalls zu Verstößen gegen die horizontale steuerliche Gerechtigkeit führen. 

 

Verletzungen vertikaler Steuergerechtigkeit durch Steuerbegünstigungen von Sachleistungen 

sind bei progressiven Tarifverläufen ebenfalls nicht zu vermeiden, da der Steuervorteil mit der 

Höhe des Grenzsteuersatzes zunimmt (vgl. Surrey 1973; Pechman 1987). Brooks (2004) weist 

allerdings darauf hin, dass auch ohne Progressionseffekte von vertikalen Gerechtigkeitsverstö-

ßen ausgegangen werden muss, da besser verdienenden Arbeitnehmern regelmäßig günstigere 

Substitutionsbedingungen zur Verfügung stehen. Einerseits besitzen sie aufgrund ihrer höheren 

Bedeutung für den Arbeitgeber eine bessere Verhandlungsposition, die ihnen ermöglicht, einen 

größeren Anteil der Steuervorteile zu vereinnahmen. Andererseits verfügen sie infolge eines 

höheren Konsumniveaus über zahlreichere Möglichkeiten, finanzielle Lohnelemente in Sach-

leistungen umzuwandeln (vgl. Voßmerbäumer 2010:223). Dies entspricht empirischen Er-

kenntnissen, die einen positiven Zusammenhang zwischen Bruttolohnhöhe und Umfang arbeit-

geberfinanzierter Sachleistungen dokumentieren (vgl. Alpert 1982; Alpert/Ozawa 1986; OECD 

1988; Turner 1988).   

 

3.5 Empirische Erkenntnisse 

 

Die steuerinduzierte Substitution von regelbesteuertem Barlohn durch steuerbegünstige Sach-

leistungen ist auch Gegenstand zahlreicher empirischer Untersuchungen. Den entscheidenden 

Anteil machen dabei Beiträge zu lohnersetzenden Krankenversicherungsleistungen durch den 

Arbeitgeber aus, die insbesondere in den USA seit Jahrzehnten unterschiedliche steuerliche 

Begünstigungen erfuhren. Übereinstimmend mit modelltheoretischen Verhaltensprognosen be-

legen die Studien fast ausnahmslos einen durch die steuerliche Bevorzugung von Sachleistun-

gen ausgelösten Substitutionseffekt. Woodbury (1983), Adamache/Sloan (1985), Alpert/Ozawa 

(1986), Hirsch/Rufolo (1986), Royalty (2000), Gruber (2001) und  Cogan/Hubbard/Kessler 
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(2011) zeigen, dass Steuerwirkungen eine entscheidende Erklärungsvariable für die Höhe und 

Wahrscheinlichkeit der Gewährung von Healthcare Benefits darstellen. Long/Scott (1982) und 

Turner (1987a) unterstützen die These steuerlich motivierter Lohnsubstitution durch arbeitge-

berfinanzierte Krankenversicherungsleistungen zwar auch, schätzen den Einfluss der Steuerbe-

günstigung jedoch eher gering ein. Gentry/Peress (1994) belegen darüber hinaus auch eine 

Lohnsubstitution durch steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Rechtshilfe und die Übernahme 

von Prozesskosten sowie Rehabilitationsmaßnahmen. Turner (1987b) zeigt, dass auch vom Ar-

beitgeber gewährte, steuerfreie Belegschaftsrabatte und Mahlzeiten im Betrieb Ergebnis steu-

erplanerischer Anpassungshandlungen sein können. Diese Ergebnisse werden von 

Woodbury/Hamermesh (1992) bestätigt, die für amerikanische Universitäten einen steuerlich 

motivierten Ersatz von Barlöhnen durch Übernahme privater Studiengebühren nachweisen. 

Auch die Befragungsergebnisse von White (1983) belegen die steuerplanerische Substitutions-

bereitschaft US-amerikanischer Arbeitnehmer. Long/Scott (1984) unterstützen die Substituti-

onshypothese ebenfalls, doch untersuchen sie im Gegensatz zu den zuvor genannten Beiträgen 

den negativen Substitutionseffekt infolge einer Reduzierung von Regelsteuersätzen, die einen 

geringeren Anteil steuerfreier Sachbezüge und einen höheren Anteil regelbesteuerter Barlöhne 

zur Folge hat, so dass die Steuereinnahmen nach der Tarifsenkung weniger stark sinken als 

erwartet. 

 

Arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherungsleistungen sind in Europa aufgrund ausgeprägter 

gesetzlicher Sozialversicherungssysteme von geringerer Bedeutung. Eine der wichtigsten in 

Europa gewährten Fringe Benefits sind daher vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Dienst-

wagen, die auch oder ausschließlich für private Zwecke genutzt werden können. Auch wenn 

die Dienstwagennutzung in den meisten Ländern regelmäßig der Lohnsteuer unterliegt, können 

sich dennoch steuerliche Vorteile im Vergleich zu normalbesteuerten Bruttolöhnen ergeben. 

Empirische Beiträge zur Umwandlung monetärer Vergütungen in steuerlich begünstigte 

Dienstwagen existieren bislang für Deutschland (Hüsing 2007), Großbritannien (Ashworth/Dil-

not 1987), die Niederlande (Gutiérrez-i-Puigarnau/van Ommeren 2011; Van Omme-

ren/Gutiérrez-i-Puigarnau 2011) und die gesamte EU (Næss-Schmidt/Winiarczyk 2009). 

Gutiérrez-i-Puigarnau/van Ommeren (2011) beziffern die Wohlfahrtsverluste allein für die 

Niederlande hierbei auf jährlich 350 bis 700 EUR je Dienstwagen, da Arbeitnehmer aufgrund 

der Steuerbegünstigung sowohl teurere Fahrzeuge wählen als auch zu einer höheren jährlichen 

Gesamtfahrleistung neigen. Überdies argumentieren Van Ommeren/ Gutiérrez-i-Puigarnau 
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(2011), dass Arbeitnehmerhaushalte, die über einen arbeitgeberfinanzierten Dienstwagen ver-

fügen infolge der Steuervorteile mehr Fahrzeuge nachfragen, was in den Niederlanden nach 

ihrer Schätzung zu weiteren negativen Wohlfahrtseffekten in Höhe von 120 EUR je Dienstwa-

gen führt, die sich jedoch nach Berücksichtigung deren produktivitätssteigernden Wirkungen 

auf 30 EUR reduzieren.2 Næss-Schmidt/Winiarczyk (2009) schätzen die gesamten Europäischen 

Steuermindereinnahmen infolge niedriger Dienstwagenbesteuerung in zahlreichen Ländern auf 

bis zu 54 Mrd. EUR pro Jahr, die Wohlfahrtsverluste von 12 bis 37 Mrd. EUR zur Folge haben 

könnten. 

 

4. Steuerwirkungen auf anreizkompatible Managerentlohnung 

 

4.1. Der Einfluss von Steuern auf optimale Entlohnungsverträge 

 

Die Probleme der Trennung von Eigentum und Kontrolle in von angestellten Managern geführ-

ten Unternehmen, die sich bei asymmetrischer Informationsverteilung einstellen, bilden seit 

Jensen/Meckling (1976) einen bedeutenden Zweig betriebs- und volkswirtschaftlicher For-

schung. Um Manager, deren Arbeitseinsatz in der Regel nicht beobachtet werden kann, zu ei-

nem eignerzielkonformen Verhalten zu motivieren, wurden Moral-Hazard-Modelle zur Model-

lierung effizienter Entlohnungsverträge entwickelt. Aufgrund ihrer analytischen Lösbarkeit ha-

ben sich hierbei insbesondere die linearen Agency-Modelle von Holmström/Milgrom (1987) 

und Spremann (1987) durchgesetzt. Lineare Agency-Modelle dieser Gestalt haben mittlerweile 

zahlreiche Erweiterungen erfahren und werden zunehmend auch zur Analyse steuerlicher Ent-

scheidungswirkungen eingesetzt. Jasper (1995) thematisiert ausführlich den Einfluss von Ein-

kommensteuern auf effiziente Entlohnungsverträge und integriert erstmals Steuern in das von 

Spremann (1987) entwickelte LEN-Modell. In einem einfachen Agency-Modell testen 

Brunello/Comi/Sonedda (2011) den Einfluss von Einkommensteuern auf die Vergütungsstruk-

tur auch empirisch und weisen nach, dass der relative Anteil performance-orientierter Lohnele-

mente mit steigendem Durchschnittssteuersatz abnimmt. Fellingham/Wolfson (1985) zeigen, 

dass die optimale Risikoteilung zwischen Management und Unternehmenseignern in derartigen 

Verträgen nicht immer zu einer Minimierung der erwarteten Steuerbelastung führt. Auch El-

schen (1995) demonstriert, dass eine hohe Beteiligung des Managers am handelsrechtlichen 

Ergebnis infolge der Maßgeblichkeit des Handelsrechts für die steuerliche Gewinnermittlung 

                                                      
2 In einer früheren Version schätzten die Autoren den gesamten „deadweight-loss“ für ganz Europa auf 18 Mrd. 
EUR pro Jahr (vgl. Gutiérrez-i-Puigarnau/van Ommeren 2009). 
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Anreizen zu steuerpolitischer Optimierung entgegenwirkt. Im Gegensatz hierzu argumentiert 

Kanniainen (1999), dass Unternehmenssteuern auch als Korrektiv gegen ineffizientes „Mana-

gerial Empire Building“ durch Investitionen in Projekte mit negativen Kapitalwerten eingesetzt 

werden könnte.  

 

Welchen Einfluss eine asymmetrische Besteuerung von Unternehmensgewinnen und –verlus-

ten, wie bspw. Verlustverrechnungsbeschränkungen,  auf die Vergütungsstruktur und das Zu-

standekommen von Entlohnungsverträgen hat, untersucht Niemann (2011). Hierbei stellt sich 

heraus, dass während eine Vernachlässigung von Unternehmenssteuern bei der Entlohnungs-

vertragsgestaltung unter symmetrischer Besteuerung zulässig ist, dies bei asymmetrischer Be-

steuerung zu Fehlentscheidungen führen kann, da ein Vertragsangebot nach Steuern nicht mehr 

lohnend sein kann oder die vorsteuerlich optimale Wahl der Erfolgsbeteiligung ineffiziente Er-

gebnisse zur Folge haben kann. 

 

4.2 Differenzierende Besteuerung als politische Lenkungs- und Regulierungsinstrumente 

 

Zahlreiche Beiträge untersuchen die Wirkungen asymmetrischer Besteuerung auf optimale Ent-

lohnungsverträge, wobei nach unterschiedlichen Merkmalen differenzierende steuerliche Re-

gelungen zu unterscheiden sind. Den Einfluss einer steuerlichen Privilegierung riskanter Inves-

titionsobjekte auf Portfoliowahl und Arbeitseinsatz von Managern analysiert Niemann (2007), 

der das Modell in einer Erweiterung auch um Verlustverrechnungsbeschränkungen ergänzt 

(Niemann 2008) und zeigt, dass zielgenaue Investitionsanreize in riskante Projekte nur durch 

Bemessungsgrundlagenbegünstigungen, nicht jedoch mit Hilfe niedriger Tarife erreicht werden 

können. Ein wesentlicher Teil der Literatur zur Besteuerung von Managerbezügen entfällt auf 

die differenzierende steuerliche Belastung erfolgsabhängiger und erfolgsunabhängiger Vergü-

tungsbestandteile durch die 1994 in den USA eingeführte Section 162 (m) des Internal Revenue 

Code. Ziel dieser Vorschrift ist es, durch eine Begrenzung des Betriebsausgabenabzugs von 

erfolgsunabhängigen Managergehältern oberhalb von 1 Mio. USD einen Anreiz zu schaffen, 

die Vergütung des Managements zu begrenzen und stärker an der Unternehmens-Performance 

auszurichten. Halperin/Kwon/Rhoades-Catanach (2001) zeigen in einem binären Agency-Mo-

dell mit risikoneutralem Prinzipal und risikoaversem Manager, dass mit der Einschränkung des 

Betriebsausgabenabzugs erfolgsunabhängiger Vergütungsvolumina auf 1 Mio. USD die ge-

wünschte Erhöhung der Performance-Sensitivität erreicht werden kann, die Manager motiviert, 
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ein höheres Anstrengungsniveau zu erbringen. Entgegen ihrer Zielsetzung führt die Abzugsbe-

schränkung jedoch nicht zu einer niedrigeren, sondern einer höheren erwarteten Gesamtvergü-

tung für den Manager, da dieser aufgrund seiner Risikoaversion eine Risikoprämie für die Sub-

stitution von risikolosem Fixlohn durch vom Unternehmensergebnis abhängige Vergütungen 

verlangt. Auch Göx (2008) zeigt, dass die Regelung des IRC 162 (m) sowohl in einem linearen 

Agency-Modell als auch in dem binären Modell von Halperin/Kwon/Rhoades-Catanach (2001) 

eine Erhöhung variabler Vergütungsbestandteile zur Folge hat. Allerdings kann es für die Un-

ternehmenseigner optimal sein, die erfolgsabhängige Entlohnung an vom Manager nicht beein-

flussbaren Merkmalen auszurichten, sondern ihn für zufällige Gewinne zu belohnen, so dass 

die Anreizwirkung des Entlohnungsvertrags nicht zwangsläufig steigt.  

 

Auch in Europa ist die Regulierung von Managementbezügen durch das Steuerrecht seit einiger 

Zeit Gegenstand der rechtspolitischen Diskussion (vgl. Seibert 2010). Anders als die Abzugs-

beschränkung für fixe Managementgehälter in den USA haben die in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz vorgeschlagenen Steuerreformen jedoch nicht den Schutz der Shareholder 

zum Ziel, sondern sollen die als exzessiv empfunden Managergehälter insgesamt begrenzen 

und insbesondere eine Subventionierung durch den Steuerzahler infolge des Betriebsausgaben-

abzugs einschränken (vgl. Fleischer/Hupka 2010). Aus diesem Grund sehen die Reformvor-

schläge vor, die Summe aller Gehaltsbestandteile aus erfolgsabhängigen und erfolgsunabhän-

gigen Elementen nur bis zu einem Betrag in Höhe von 500.000 bis 1 Mio. EUR bzw. 3 Mio. 

CHF als Betriebsausgaben anzuerkennen und einen Abzug darüber hinaus gezahlter Vergütun-

gen ganz oder teilweise auszuschließen. Voßmerbäumer (2012b) zeigt mit Hilfe eines linearen 

Moral-Hazard-Modells, dass mit einer derartigen Reform zwar unabhängig von der Funktions-

fähigkeit unternehmensinterner Kontrollstrukturen eine Begrenzung der Gesamtvergütung er-

reicht werden kann. Eine Reduzierung der Belastung des Steuerzahlers ist jedoch nicht zu er-

warten, da der Fiskus durch seinen Steueranspruch auf Unternehmensebene und auf Ebene des 

Managers als faktisch wichtigster Teilhaber am Erfolg der Eigner-Manager-Beziehung auch an 

den Effizienzeinbußen des steuerlich verzerrten Entlohnungsvertrags partizipiert. 

 

Einen anderen Weg der Regulierung von Vergütungsverträgen mit Hilfe steuerlicher Diskrimi-

nierungen sind die Regierungen in Frankreich und Großbritannien gegangen, die im Jahr 2010 

eine Sondersteuer auf Bonuszahlungen im Bankensektor eingeführt haben. Radulescu (2010) 

untersucht in einem linearen Agency-Modell, welche Wirkungen eine derartige Steuer auf die 
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Vergütungsstruktur von Managern und die nationalen Wohlfahrtseffekte ausübt, wenn Unter-

nehmen in zwei Ländern engagiert sind, von denen nur eines eine Sondersteuer erhebt. Das 

Land mit der Bonus-Steuer kann Wohlfahrtsgewinne auf Kosten des anderen Landes erzielen, 

solange keine Möglichkeit besteht, alle Manager in dem Land ohne Sondersteuer zu beschäfti-

gen. Besteht die Möglichkeit, Manager umzusiedeln, wird dieser Effekt jedoch umgekehrt. 

Auch Dietl et al. (2011) untersuchen den Einfluss einer Bonussteuer im Rahmen des linearen 

Moral-Hazard-Modells von Holmström/Milgrom (1987) auf die Zusammensetzung der Vergü-

tung und den Arbeitseinsatz von Managern. Sie differenzieren die Effekte einer Bonussteuer in 

einen Einkommenseffekt durch die höhere Steuerbelastung, einen Risiko-Effekt infolge der ge-

ringeren Varianz der performance-abhängigen Vergütung und einen indirekten Effekt auf das 

Arbeitsleid des Managers, welcher auf den durch die geringeren Anreizeffekte gesunkenen Ar-

beitseinsatz zurückzuführen ist. Abhängig von Risiko-Aversion des Managers und Varianz des 

Unternehmensergebnisses sind Steuerwirkungen in beide Richtungen sowohl hinsichtlich der 

variablen als auch der fixen Entlohnung möglich. Der Effekt auf den Arbeitseinsatz ist hingegen 

grundsätzlich negativ. 

 

 

4.3 Empirische Erkenntnisse 

 

Inwieweit die Begrenzung der Abziehbarkeit von Managergehältern in den USA durch IRC 

162 (m) ihre Ziele erreicht hat, ist auch Gegenstand zahlreicher empirischer Untersuchungen. 

Balsam/Ryan (1996) belegen durch Befragungsergebnisse, dass viele Unternehmen eine An-

passung ihrer Entlohnungsverträge infolge der steuerlichen Diskriminierung erfolgsunabhängi-

ger Vergütungen in Betracht gezogen haben, wobei allerdings auch weitere Faktoren eine Rolle 

spielen, wie z. B. politische Kosten, die dadurch entstehen, dass Investoren eine Reaktion auf 

die Steuerreform erwarten (vgl. Zelinsky 2009). Im Einklang mit den modelltheoretischen Er-

kenntnissen belegen auch empirische Untersuchungen tatsächlich von Managern erhaltener 

Vergütungen mehrheitlich einen Anstieg der Gesamtvergütung. Hinsichtlich der Erhöhung des 

Verhältnisses zwischen Unternehmenserfolg und Managerbezügen fallen die Ergebnisse jedoch 

gemischt aus. Hall/Liebman (2000) und Rose/Wolfram (2000) zeigen, dass Grundgehälter oder 

deren Wachstum nach Einführung der Abzugsbeschränkung begrenzt sowie die Erfolgsabhän-

gigkeit der Entlohnung erhöht wurden. Diese Ergebnisse werden von Perry/Zenner (2001) be-

stätigt, die ebenfalls eine Reduzierung von festen Gehaltselementen und eine gestiegene Per-

formance-Sensitivität der Entlohnung identifizieren. Rose/Wolfram (2002) hingegen können 
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zwar auch Hinweise auf niedrigere Wachstumsraten von Grundgehältern und eine höhere Er-

folgsorientierung erkennen, doch erreichen die Ergebnisse nach üblichen Maßstäben kein sta-

tistisch signifikantes Niveau. Auch Balsam/Yin (2005) belegen, dass die Abzugsbeschränkung 

zwar nicht wirkungslos war, viele Firmen ihre Entlohnungsverträge jedoch nicht anpassen. Bal-

sam/Ryan (1996) weisen darauf hin, dass dies darauf zurückzuführen sein kann, dass Neuver-

handlungen bestehender Verträge nur schwer möglich oder sehr kostspielig sind. Aus diesem 

Grund begrenzen Balsam/Ryan (2007) ihre Analyse auf Manager, die nach der Einführung von 

IRC 162 (m) eingestellt wurden. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Abzugsbeschrän-

kung zu einer niedrigeren Gesamtvergütung und einer stärkeren Erfolgsabhängigkeit geführt 

hat. Die Effekte einer Regulierung von Managergehältern durch das Steuerrecht könnten also 

möglicherweise erst mit einer zeitlichen Verzögerung eintreten. Blacconiere/Johnson/Lewis 

(2008) verweisen darauf, dass manche Unternehmen ihre Entlohnungsverträge nur deshalb ge-

mäß IRC 162 (m) qualifizierten, weil sie dadurch einer Offenlegungsverpflichtung ihrer Opti-

onspläne entgehen konnten und nicht, um einen Ausgabenabzug zu erhalten, da viele Unter-

nehmen gleichzeitig auf die zur Zeit der Untersuchung noch freiwillige Aufwandsbuchung der 

Optionspläne verzichteten. 

 

Die Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs von Managergehältern über 1 Mio. USD auf 

erfolgsabhängige Lohnelemente in den USA könnte allerdings nicht nur einen unerwünschten 

Anstieg der erwarteten Gesamtvergütung des Managements bewirkt haben, sondern darüber 

hinaus noch weitere unbeabsichtigte Steuerwirkungen ausgelöst haben. Reitenga et al. (2002) 

weisen nach, dass die Einführung von IRC 162 (m) Anreize zu einer Glättung von Gewinnaus-

weisen mittels diskretionärer Rechnungslegungsgrößen geschaffen haben könnte, da Entloh-

nungsverträge, die die Voraussetzungen der Neuregelung entsprechen, häufig dazu führen, ext-

rem positive Unternehmensergebnisse geringer zu belohnen und extrem negative Unterneh-

mensergebnisse stärker zu sanktionieren. Des weiteren argumentieren Harris/Livingstone 

(2002), dass die Begrenzung des unbeschränkten Betriebsausgabenabzugs auf Fixgehälter in 

Höhe von 1 Mio. USD als implizite Benchmark für eine angemessene Vergütung angesehen 

wird und Unternehmen sich dadurch bereit erklären, Gehälter, die zuvor unterhalb dieses Be-

trags lagen, aufzustocken. Ihre Ergebnisse zeigen einen unerwarteten Anstieg von Gehältern 

unter 1 Mio. USD nach Einführung der Abzugsbeschränkung, der die Hypothese der impliziten 

Benchmark durch IRC 162 (m) bestätigt. Aufgrund der zahlreichen unerwünschten Steuerwir-
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kungen wird daher in den USA bereits seit längerem die Abschaffung der eingeschränkten Ab-

ziehbarkeit performance-unabhängiger Managerbezüge gefordert (vgl. Miske 2004; Polsky 

2007; Conway 2008; Mullane 2009). 

 

Empirische Untersuchungen der Wirkungen von Lohnsteuern auf individuelle Entscheidungen 

von Managern existieren kaum und konzentrieren sich fast ausschließlich auf das Ausübungs-

verhalten vergütungshalber gewährter Aktienoptionen. Hall/Liebman (2000) untersuchen den 

Einfluss von Steuern auf die Zusammensetzung der Managervergütung für die USA zwischen 

1980 und 2000 und schätzen die Effekte einer Erhöhung der Einkommensteuersätze auf den 

Anteil aktienbasierter Entlohnungsbestandteile und die vorzeitige Ausübung von Aktienoptio-

nen als gering ein. Auch Frydman/Molloy (2011) können keine signifikanten Reaktionen von 

Höhe und Struktur der Vergütungen US-amerikanischer Manager infolge steuerrechtlicher Än-

derungen zwischen 1946 und 2005 nachweisen und führen dies auf eine für das Betriebsklima 

notwendige Gleichmäßigkeit des Gehaltsgefüges zurück. Goolsbee (2000) hingegen zeigt für 

die USA, dass die Vorstände mit den höchsten Einkommen auf die Steuererhöhung 1993 mit 

einem Vorziehen der Ausübung ihrer Aktienoptionen reagierten, um ihre Steuerlast zu mini-

mieren. Auch Katŭšcák (2009) weist nach, dass Manager und deren Arbeitgeber infolge der 

Steuererhöhung von 1993 die relative Entlohnung durch Aktienoptionen reduzierten, wohinge-

gen die Gewährung von Aktien unverändert blieb.  

 

 

5. Zusammenfassung 

 

Die Besteuerung des durch Arbeitseinsatz erzielten Einkommens wirft Fragestellungen von 

höchster Relevanz für das Steueraufkommen und gleichzeitig wissenschaftlich interessante, 

komplexe Probleme auf: Zum einen haben Arbeitseinkünfte einen Anteil von über 80 % aller 

steuerbaren Einkünfte. Zum anderen betreffen Steuern auf Arbeitseinkünfte eine Vielzahl öko-

nomischer Entscheidungssituationen sowohl aus der Sicht von Arbeitnehmern als auch von Ar-

beitgebern. 

 

Wir zeigen, dass Steuern die Wahl der Entlohnungsform dort beeinflussen können, wo neben 

monetären auch nicht-monetäre Vergütungsbestandteile gewährt werden, deren steuerliche Be-

lastung infolge von Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen steuerpflichtigen und nicht steuer-
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baren Leistungen, Bewertungsproblemen oder Sonderregelungen zur Lösung erhebungstechni-

scher Probleme von der Höhe der Steuer auf finanzielle Entgeltelemente abweicht. Obwohl die 

ökonomische Literatur theoretische Grundsätze für eine entscheidungsneutrale Besteuerung 

von Reallöhnen entwickelt hat, bestehen in der Praxis steuerliche Begünstigungen von arbeit-

geberfinanzierten Sachleistungen fort, die Anreize zu steuerplanerischer Lohnsubstitution aus-

lösen. In der Literatur ist daher thematisiert worden, wie die Steuervorteile zur Senkung der 

Lohnkosten des Arbeitgebers oder zur Steigerung der Nettonutzen von Arbeitnehmern genutzt 

werden können, wodurch jedoch unerwünschte allokative und distributive Effekte bewirkt wer-

den. Dass die steuerliche Begünstigung von Reallöhnen Verzerrungen der Vergütungsstruktur 

von Arbeitnehmern zur Folge hat, wurde auch durch zahlreiche empirische Studien belegt. 

 

Andererseits kann die Besteuerung auch hinsichtlich verschiedener finanzieller Vergütungsfor-

men differenzieren, die über unterschiedliche Anreizwirkungen verfügen, was insbesondere bei 

der Gestaltung effizienter Entlohnungsverträge für Manager von großer Bedeutung ist. Neben 

grundlegenden Arbeiten zum Steuereinfluss auf die Vertragsgestaltung und dem Einsatz von 

Steuervergünstigungen als Investitionsanreize werden insbesondere asymmetrische Besteue-

rungen von erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängigen Vergütungen als politische Lenkungs- 

und Regulierungsinstrumente untersucht. Hierbei werden in einfachen Moral-Hazard-Modellen 

allerdings ungewollte Anreize der steuerlichen Diskriminierung identifiziert, die auch in eini-

gen empirischen Beiträgen bestätigt werden konnten.  

 

Aufgrund der Vielfalt der durch Steuern beeinflussten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern im Hinblick auf die Einkommenserzielung und Leistungsvergütung bieten sich 

der ökonomischen Steuerwissenschaft zahlreiche weitere akademisch reizvolle Forschungsfra-

gen. Vor allem dort, wo die „Standardalternative“ klar definiert ist, wie z.B. bei dem Steuerein-

fluss auf die Wahl der Lohnzusammensetzung der übliche Bruttolohn, ist die Analyse von Steu-

erwirkungen insbesondere der durch die Leitidee einer entscheidungsneutralen Besteuerung ge-

prägten wirtschaftswissenschaftlichen Steuerlehre besonders zugänglich, da hier auf vertraute 

modelltheoretische Strukturen zurückgegriffen werden kann. Steuerwirkungen können in die-

sem Zusammenhang sowohl im Rahmen modelltheoretischer Analysen vor dem Hintergrund 

einer möglichst effizienten Verzerrung beurteilt werden (vgl. Baake/Borck/Löffler 2004; Rich-

ter 2006), als auch hinsichtlich ihres Einflusses auf reale Entscheidungssituation empirisch 

überprüft werden (vgl. Weiss 2009). Eine stärkere Berücksichtigung der steuerlichen Wirkun-
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gen auf die Entscheidungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der ökonomischen Steu-

erforschung scheint daher ein lohnendes Unterfangen, das wichtige und interessante Erkennt-

nisse verspricht. 
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